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StPO $ 120 Abs. 1

(Beschleunigungsgebot in Haftsachen)

Das Beschleunigungsgebot gilt aüch nach crstinstanzlicher
Veruteilung des Angeklagten. Ein Zeitraum von l'ier Monaten
zwisch€n Absetzung der schriftlichen Urteilsgründe und Be-
ginn der Berufungshauptverhandlung stellt eine vermeidbare
Verfahrensvqlzögcrung dar, die auch dann zür AuIII€lrunB des

Haftbefehls führen muß, wenn dieser zwischenzeitlich außer

Vollzug gesetzt worden ist,

Ol-G NatLnüLrrg. Beschl. v. 19.03.2009 - 1 Ws 171/09

al Aus den Gründen: Die Angckl. s'urdc in diescr Sache aul
?2.12.2001 vorläufig festgenommen und befand sich aufgrund des

Fiaftbcfenls cies .4G Halberstadt v.22.12.2007, der auf den drin-
genden Tatverdacht der Körpcrrcrlctzung in Tateinheit rnit Nöti-
gung in Tatmehrheit mit gefährlicher Körperverletzung und den

Haftgrund der Fluchtgefahr gestützt ist. zunächst von diesem Tage
an bis zunr 20.08.2008 in U-IIaft. Der mit Bcschl. tles AG - SchöG

- Ilalberstadt \r 05.02.2008 ergänztc Haftbefehl wurde mit Beschl.

der 8. /t/. SrrK des LG Magdehurg r'. 20. 08. 2008 gegen Auflagen
außcr Vollzug gcsetzt.
Scit dem 24.10.2008 befindet siclr die Angekl. aufgrund des in an-

derer Sache ergangenen Haftbefehls des .4G Halberstadr v.

22. lO.2OOB erneut in U-Halt. Aufgrund des in jener Sache ergan-
genen Haftbefehls hat die 8. kl. StrK des LG Magdeburg mit
Beschl. v. 23. i0.2008 den zuvor mit Beschl. v. 20.08.2008 außer
Vollz.ug gesctztcn Haftbelehl in dieser Sache lvieder in Vollzug ge-

sctzt.
Während des Vollzugs der U-Haft hat das AG - SchöG - Ilalher-
srar/r gegcn die Angekl. mit Urt. r,. 24, 04.2008 rvegen vorsätzli-
cher Straßenverkehrsgefährdung in Tatmchrhejt ntit Nöti-eung in
Tateinheit mit gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung
eine Gesamttrerhertsstrale von .-i J. 6 M. r'erhängt. Die gegen die-
ses Urteil cingelegte Be rufung der Angekl. hat die & k/. SrrK des

LG Magdeburg mit Urt. v. 12.01.2009 verrvcrfen. Mit Beschl.
vom selben Tage hat das LG Magdeburg den Haftbefehl des AG
Halberstadt v. 22.12.2007 in der Fassung des Beschl. des LG
Mag,rteburg v. 23. 10. 2008 aufrecht erhalten. Das Urteil ist auf-
grund der da-eegen eingelegten Revision der Angekl. nicht
rechtskräftig.
Der gegen den landgerichtlichen Beschl. v. 12.01.2009 gerichteten
Beschwerdc der Angeki. mit Schriftsatz ihres \trteidigers v.

02.03.2009 hat das LG am selben Tage nicht abgeholfen und die
Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt. Die CSIA hat mit
bei dem Senat am 18.03.2009 eingegangener Antragsschrift v.

17.03.2009 beantragt. die Beschwerde der Angekl. als unbegrün-
det zu verwerfen.

Die gem. $ 304 Abs. 1 SIPO zulässige Beschwerde der Angekl.
hat Erfolg.
Soweit gegen die Angekl. aus den Gründen des nicht rechts-
kräftigen Berufungsurteils dringender Tatverdacht und zudem
der Haftgrund der Fluchtgefahr bestehen, sind der angefochte-
ne Beschl. sowie der Haftbefehl dennoch aufzuheben. weil ein
erne.uter Vollzug der U-Haft wegen Verletzung des in Haftsa-
chen geltenden Beschleunigungsgebotes unverhältnismäßig ist
($ 120 Abs. 1 S.l StPO).
Das Beschleunigungsgebot in Haftsachen umt'al3t das gesamLe

Strafverfahren (BVerfG. Beschl. v.22.02.2W5 - 2 BVR i09/05 -:
BVerfG. Beschl. v. 29.12.2005 - 2 BlR 2Q57105 -). An den zügi-
gen Fortgang des Verfahrens sind dabei umso sircngcrc Anforde-
rungen zu stellen, je langer die U-Haft schon andauert (vgl.
BGHST 38, ,13 [= StV 19t1. 5251; OLG Düsseldor.f, Besuhl. ri
18.08. 1982 - 1 Ws 607/82 -t Senat. Beschi. v. 07. 1i.2006 - 1 Ws
533/06 -). Dabei kann - je nach Sachlage - bereits eine vermeid-
bare Verfahrensverzögerung von rund 2 M. mit dem Beschleuni-
gungsgebot in Haftsachen unvereinllar sein (vgl. BVer.fG a.a.O:,
OLG Schlesw'lg. Beschl. v 01.04. 1992 - l HEs 1.{i92 -l
Hans.OLC Hantburg. Beschl. v. 07.03. 1985 - 2 Ws 90/85 H -:
OLG Köln. Beschl.v. 18.08. i992-HEs 136/92-:OLG Koblenz.
Beschl. r'. 28.04. 2000 StV 2000. 515: iarat. Bcsulrl. r. i9.05.200E

- 1 Ws 294/08 - m. w. N.).
So liegt es hier. Zwar ist das Urteil dcs SclröG llallterstadt v.

24.04. 2008 etrva 4 M. nach Inhaftierung der Angekl. und da-
mit ohne Verletzung des Beschleuni_qungsgebotes ergangen.
Das schriftliche ljrteil des ÄG wurde der StA auf die Ver-
fügung des Vbrs. des Sc/röG v. 06.05.2008 jedoch erst 1M.
nach Erlaß dieser Verfügung am 06.06.2008 zugestellt. Die
Vcrfügung der StA Magtleburg - Zweisstelle Halberstadt -
zur Vorlage der Akten an die Beruftutgskantnter des /-G
Ivlagdeburg ist auf den 17.06. 2008 datiert. Der StrK-Vors.
hat mit Verfügung v.2I.07.2008 Termin zur Hauptverhand-
lung auf den 05. 11.2008 anberaumt. Mithin ist seit der vor-
senannlen \rerfiigunc des -Sc/röG-\/ors. v'. 06. 05. 2008 bis zum
Beginn der Berufunsshauotverhandluris eine vermeidbarr:
Verfahrensverzögerung von jedenfalls mehr als 4l\,1. einge-
treterl.
Im Ergebnis ist hier ohne Belang. daß der Haftbefehl zrvi-
schenzeitlich außer Vollzug gesetzt war und sich die Angekl.
derzeit in anderer Sache in U-Haft bcfindet. Das in Haftsa-
chen zu beachtende Beschleunigungsgebot gilt grundsätzlich
auch in Fällen, in denen der Haftbefchl außcr Vollzug ge-

sctzt ist oder- ein Angekl. sich etwa in Straflaft oder U-Haft
in anderer Sache befindet (BVer_[G StV 2006. 87 ff.: Senat
a. a. O. m. w N.). Auch wenn der Vollzug der U-Haft in die-
ser Sacire bisher etwa 8 M. angedauert hat. ist im Hinblick
auf die mit der Außervollzugsetzung verbundenen Fin-
schränkungen für die Angekl. sorvie die Übcrhaft in hie.siger
Sache - nach Mitteilung der Vollzu.qsgeschäftsstelle der J\A
Magdcburg. Abteilung llalberstadt. ist cliesc dort allerdings
nicht notiert - ein erneuter Vollzug der U-Haft auch unter
Berücksichtigung der verhängten Gesamtfreiheitsstrafe von
3 J. 6 M. nicht rnehr gerechtfertigt. Vielmehr zwingt die in
den V'erantwortungsbereich dcr Justiz und nicht der Angckl.
fallcndc insgesamt erhebliche Verfahrensverzöqerung zur
Aufhebung des angefochtenen Beschl. und des zugrunde lie-
genden Haftbefehls.
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